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Praambel

Das Sponsoring 6ffentlicher Aufgaben durch Unternehmen oder private Dritte
gewinnt fir die Stadt KéIn zunehmend an Bedeutung. So kann Sponsoring zum
Beispiel ein Finanzierungsinstrument sein, das der Erhaltung und Verbesserung von
Qualitat und Quantitdt kommunaler Verwaltungseinrichtungen und -leistungen dient.

So winschenswert sich Sponsoring fur die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
insbesondere in den Bereichen Schule, Sport, Kultur, Umwelt und Soziales
insgesamt erweist, ist hierbei aus Griinden der Korruptionspravention und -
bekampfung jedoch in jedem Fall sicherzustellen, dass ausreichende Neutralitat
gewahrt und eine vollstandige Transparenz des Umfangs sowie der Art und Weise
des Sponsorings gewahrleistet wird. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, die
Empféanger von Sponsorenleistungen (Gesponserte) lieBen sich bei den Aufgaben
oder bei der Vergabe o6ffentlicher Auftrage von den Interessen des Sponsors leiten.

In Anknipfung an die Richtlinien fir das Verbot der Annahme von Verglnstigungen
bei der Stadt KéIn (Ziffer 4.2.) sind deshalb stadtweite Rahmenbedingungen zu
fixieren, die geeignet sind, jeglichen Anschein der Befangenheit bei den Beschaftigen
zu verhindern, die gleichzeitig aber auch dazu dienen, das finanzielle Potential von

Sponsorenleistungen fir die Stadt Kéln weitestgehend nutzbar zu machen.



. Begriff des Sponsoring

Orientiert an der Begriffsdefinition des Bundesministeriums der Finanzen im
Sponsoringerlass vom 18. Februar 1998 (Schreiben betr. ertragsteuerliche Behandlung
des Sponsoring vom 18. Februar 1998, Az.: BMF IV B 2 — S 2144 — 40/98, BStBI. | S.
212) ist unter Sponsoring die Gewahrung von Geld oder geldwerten Vorteilen durch
Unternehmen zur Férderung von Personen, Gruppen und/oder Organisationen

in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen,
Ookologischen oder dhnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen zu
verstehen, mit der regelméaBig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der
Werbung oder Offentlichkeitsarbeit verfolgt werden.

Wesensmerkmal des Sponsorings ist die zielbezogene Zusammenarbeit zwischen
Sponsor und Gesponsertem. Sponsoring basiert immer auf dem Prinzip von
Leistung und Gegenleistung. Leistung und Gegenleistung sollen im Idealfall in

einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander stehen.

Im Unterschied zum Spendenwesen und Méazenatentum werden beim Sponsoring
Geld, Sachmittel, Know-how oder andere Organisationsleistungen durch den

Sponsor mit dem Ziel bereitgestellt, eine kommunikative Gegenleistung zu erhalten.
Ziel des Sponsors ist letztlich die Erreichung eines wirtschaftlichen Vorteils, zum
Beispiel durch Steigerung der Unternehmens- bzw. Markenbekanntheit oder
Verbesserung des Unternehmensimages. Bei den meisten Sponsoren ist die Férderung
zwar nicht ausschlieBlich Mittel zum Zweck. In der Regel hat die Unterstiitzung auch
eine mehr oder weniger stark ausgepragte ideelle Komponente. Doch ist diese
Forderung nicht alleiniges Motiv. Auf den mit der Férderung einhergehenden

Werbeeffekt wollen die Sponsoren nicht verzichten.

Ziel des Gesponserten ist es, das Sponsoring als zuséatzliche Finanzierungsquelle
nutzen zu kénnen. Hierflr ist er bereit, zugunsten des Sponsors

Werbeverpflichtungen einzugehen.



Il. Leitlinien flr die Entscheidung lUiber den Abschluss eines
Sponsoringvertrages

Das Ansehen der Stadtverwaltung Kéln, insbesondere das Vertrauen in die absolute
Unabhangigkeit und Neutralitat der Verwaltung, darf durch mdgliche
Sponsoringaktivitidten in der Offentlichkeit keinen Schaden nehmen. Deshalb ist vor
jeder Sponsoringentscheidung im Einzelfall abzuwéagen, ob zwischen den
finanziellen Vorteilen aus dem Sponsoring und der AuBenwirkung der zu

erbringenden Gegenleistung ein vertretbares Verhaltnis besteht.

Keinesfalls darf der Sponsoringcharakter einer MaBnahme durch den Werbeeffekt fiir
den Sponsor vollstandig Uberlagert werden. Sobald das kommerzielle
Werbeinteresse des Sponsors derart in den Vordergrund tritt, dass die Férderung der
dahinter stehenden MaBnahme in der AuBenwirkung vollkommen verdrangt wird, ist
das Engagement lediglich Mittel zum Zweck und es liegt kein Sponsoring, sondern
reine Werbung vor. Eine solche Verkaufswerbung fiir private Zwecke und
Sammlungen ist in den Dienstgebauden gemags Ziffer 30.5 des Handbuchs der
Stadtverwaltung Kéln (HK), Teil Il, nicht gestattet. Dieses Verbot gilt analog auch fir
Werbung auf Dienstkraftfahrzeugen oder die Uberlassung von Fahrzeugen, die durch
Werbeaufdrucke finanziert werden.

Des Weiteren ist Sponsoring in jedem Fall dann unzuléassig, wenn durch die
Zuwendung die Entscheidungsfreiheit des Gesponserten gefahrdet wird. So darf die
Gewahrung von Sponsoringleistungen keinen Einfluss auf
Verwaltungsentscheidungen, insbesondere Vergabeentscheidungen, haben.
Keinesfalls dirfen mit dem Sponsoring rechtswidrige Ziele verfolgt oder zwingende
Vorschriften (zum Beispiel Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnungen
VOB/VOF/VOL) umgangen werden.

Orientiert an dem jeweiligen Einsatzbereich sind dariiber hinaus spezifische weitere
Grenzen zu beachten. So ist beispielsweise im Bildungsbereich besondere
Zurlckhaltung bei Sponsoringhinweisen geboten: Diese missen mit dem Bildungs-
und Erziehungsauftrag von Kindertagesstatten und Schulen vereinbar sein. Die
Werbewirkung muss deutlich hinter dem (vor-)schulischen Nutzen zurlickstehen.



Werbung, die nicht (vor-)schulischen Zwecken dient oder die Belange des
Jugendschutzes geféhrdet, ist unzulassig.

Um mdgliche Interessenskonflikte von vornherein auszuschlieBen, sollte — soweit
méglich — eine Kongruenz zwischen Sponsoren und potentiellen Auftragnehmern
vermieden werden. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, die Dienststellen oder
ihre Beschéftigten lieBen sich bei ihnren Aufgaben oder bei der Vergabe 6ffentlicher
Auftrage von den Interessen des Sponsors leiten. Die Stadt KéIn darf durch das
Sponsoring in ihrem Handeln nicht beeinflusst oder erpressbar werden und letztlich
ihre Unabhangigkeit verlieren.

Insbesondere ist Sponsoring in den folgenden Bereichen grundsétzlich
ausgeschlossen:

- bei Ordnungs- und Genehmigungsdienststellen, wenn die Sponsoren als
Adressaten oder Antragsteller des Verwaltungshandelns in Frage kommen,

- bei Aufsichtsdienststellen, deren potenzielle oder tatsachliche Sponsoren aus
dem Aufsichtsbereich oder aus dem Umfeld der Adressaten der Aufsicht
stammen,

- bei Bewilligungsdienststellen, wenn die Sponsoren oder deren Umfeld
potenzielle oder tatsachliche Zuwendungsempfanger sein kénnen,

- Dienststellen mit Beschaffungsaufgaben, deren Sponsoren aus dem Bereich
moglicher Auftragnehmer oder Lieferanten stammen kénnten,

- Dienststellen mit Planungsaufgaben, wenn die Interessen der Sponsoren
mittelbar oder unmittelbar durch die Planung berlhrt sein kénnten,

- Offentliche Dienststellen der Wohlfahrtspflege (wie zum Beispiel Trager der
Sozialhilfe, Versorgungs- und Sozialbehérden), wenn die Interessen der
Sponsoren mittelbar oder unmittelbar durch Leistungen der Wohlfahrtspflege
berthrt sein kbnnten,

- Dienststellen, die berufsbezogene Prifungen oder Eignungsprifungen
durchfiihren, wenn der Sponsor tatsachlicher oder potenzieller Kandidat
solcher Prifungen ist.



In Ausnahmeféllen kann hiervon jedoch abgewichen werden, sofern nach einer
sorgfaltigen Gesamtschau aller Umsténde eine Beeinflussung des
Verwaltungshandelns ausgeschlossen werden kann.

Liegen mehrere Angebote flr ein Sponsoring vor, ist Neutralitat zu wahren, wobei
Angeboten von Unternehmen, an denen die Stadt KéIn unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, im Rahmen der rechtlichen Méglichkeiten Vorrang einzurdumen ist.

Aus Grinden des Wettbewerbsrechtes dirfen durch die Sponsoringbeziehung keine
Abhangigkeiten begrindet werden, zum Beispiel durch Vertragsvereinbarungen des
Inhalts, dass der Sponsor die Sponsoringleistung davon abhéngig macht, dass die
Stadtverwaltung ihre Einkdufe nunmehr nur noch bei diesem Sponsor erledigt, oder
dass die Stadtverwaltung Dritte im Sinne des Sponsors beeinflusst, damit diese nur

noch bei ihm einkaufen und somit andere Wettbewerber benachteiligt werden.

Gegenstand der Sponsoringzuwendung sollen grundsatzlich nur Sach- und
Geldleistungen sein.

Sponsorenleistungen dirfen keinem bestimmten oder einer konkreten Mehrzahl von
Beschaftigten zu Gute kommen. Sie sind nur fur die Erflllung von Sachaufgaben
zulassig; es sei denn, sie dienen der Weiterqualifizierung von Beschaftigten. Soweit
Sponsorenleistungen ausnahmsweise einem bestimmten oder einer konkreten
Mehrzahl von Beschaftigten zu Gute kommen, sind die Richtlinien fir das Verbot der

Annahme von Verglnstigungen bei der Stadt KéIn zu beachten.



lll. Abschluss eines Sponsoringvertrages

Zur besseren Transparenz und Kontrolle der Sponsoringentscheidungen im Bereich
der Stadtverwaltung Kéln ist jede Vereinbarung Uber eine Sponsoringleistung in
einem schriftlichen Vertrag festzuhalten, der insbesondere Art und Umfang der
Leistungen des Sponsors und des Gesponserten — also der Stadt KéIn — regelt.

1. Rechtsnatur des Sponsoringvertrages

Der Sponsoringvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, der den Austausch von

Leistung des Sponsors und Gegenleistung des Gesponserten vorsieht.

Der Sponsoringvertrag ist gesetzlich nicht geregelt und somit ein atypischer
Vertrag. Auf atypische Vertrage finden die Regelungen des allgemeinen
Schuldrechts Anwendung, wonach bei der Auslegung von Vertrédgen
grundsétzlich auf den Vertragszweck abzustellen ist. Darlber hinaus wird fir die
Konkretisierung einzelner Rechte und Pflichten, aber auch flr die Folgen von
Stérungen bei der Vertragsdurchfiihrung, hilfsweise auf die Regelungen
normierter Vertragverhaltnisse zuriickgegriffen, die dem Charakter der einzelnen
Elemente des Sponsorings nahe stehen. Der Sponsoringvertrag kann zum Beispiel
Elemente eines Kauf-, Tausch-, Miet-, oder Leihvertrages (so bei der
Uberlassung von Sachen) enthalten. Auch sind Elemente eines
Darlehensvertrages denkbar, zum Beispiel wenn der Verwaltung Geldmittel zu

einem gunstigen Zinssatz Uberlassen werden.

Hingegen scheidet eine Qualifikation des Sponsorings als Schenkung aus.
Entscheidendes Charakteristikum des Sponsorings ist der Austausch von
Leistung und Gegenleistung. Bei der Schenkung kann der Schenker eine

Gegenleistung aber gerade nicht fordern.
2. Vertragsgestaltung

Zur Erreichung gr6Btmdglicher Transparenz und Offenheit auch im Verhaltnis
zum Vertragspartner sind bei der Gestaltung des Sponsoringvertrages

insbesondere die nachfolgenden Punkte zu beachten:



a) Form
Der Sponsoringvertrag ist schriftlich abzuschlieBen. Etwaige Anderungen
oder Erganzungen bedlrfen ebenfalls der Schriftform.

Die Einhaltung der Schriftform hat zunachst Beweissicherungs- und
steuerliche Griinde. Dariiber hinaus kommt ihr auch eine maBgebliche Beleg-
und Dokumentationsfunktion zu. Leistung und Gegenleistung des Sponsors
und des Gesponserten sind genau zu benennen. Dies dient der Transparenz
und vermeidet Missverstandnisse Uber die gegenseitigen Verpflichtungen und
Erwartungen. Letztlich ermdglicht die schriftiche Dokumentation der
Vertragsabrede eine bessere Kontrolle der Vertragsbeziehung.

b) Laufzeit/Kindigung
Der Sponsoringvertrag ist, wenn méglich, zeitlich zu befristen. Die maximale
Laufzeit sollte regelmaBig auf zwei Jahre beschrankt werden, es sei denn,
besondere Umstande sprechen fir eine langere Bindung an den Sponsor. Der
Sponsoringvertrag kann mit Zustimmung des Oberbirgermeisters fur die

Dauer von bis zu funf Jahren abgeschlossen werden.

aa) Vermeidung der Abhangigkeit von Leistungen des Sponsors

Bei einer nicht befristeten Vertragsdauer gerat die Verwaltung leicht in die
Abhangigkeit einzelner Sponsoren, da deren Leistung, insbesondere wenn es
sich dabei um wiederkehrende Leistungen handelt, fest bei den verfigbaren
Mitteln eingeplant wird. Eine solche Abhangigkeit muss aus Grinden effektiver
Korruptionspravention und zur Erhaltung steter Neutralitat der éffentlichen

Hand unbedingt vermieden werden.

bb) Flexibilitat bei der Gestaltung der Sponsoringstrategie und des
Verhaltnisses zum Sponsor

Mit einer Uberschaubaren Befristung der Sponsoringvertrage halt sich die
Verwaltung die Méglichkeit offen, ihre Sponsoringstrategie, insbesondere sich
andernde Vorstellungen Uber die Ziele und den Umfang des Sponsoring,

kurzfristig umsetzen zu kdnnen.



cc) Keine nachteiligen Auswirkungen auf ein erfolgreiches
Sponsoringverhaltnis

Bei Vorliegen der notwendigen Bewilligungsvoraussetzungen ist der
Abschluss eines neuen Sponsoringvertrages — auch mit dem gleichen
Sponsor zur Fortfiihrung einer erfolgreichen Zusammenarbeit — ohne weiteres
moglich.

Kommt eine Befristung nicht in Betracht, soll der Vertrag eine

Kiindigungsméglichkeit fir die Verwaltung vorsehen. Die Verwaltung soll

durch die Beendigungsmaéglichkeit die Chance behalten, neue Ziele und
Sponsoringstrategien kurzfristig umsetzen zu kénnen. Wichtig ist, dass in
diesem Zusammenhang dann auch geregelt wird, wer die Folgekosten der
Kiindigung tragt. Soweit dem im Einzelfall keine anderslautenden Interessen
entgegenstehen, soll eine Regelung getroffen werden, nach der jeder seine
eigenen Kosten tragt. Bereits gewahrte Leistungen sollten nicht

zurlickgefordert werden kénnen.

Das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung aus wichtigem Grund (ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist) bleibt von diesen Regelungen unberihrt.

c) Vertragsparteien
Die Vertragsparteien (Sponsor und Gesponserter, das heif’t die Stadt KéIn)

sind in dem Vertragskopf genau zu bezeichnen.

d) Praambel
Eine dem Sponsoringvertrag vorangestellte Praéambel ist nicht zwingend
notwendig. Sie ist dennoch zu empfehlen, um das wesentliche Ziel des
Sponsorings fir die Verwaltung zu verdeutlichen und damit die Transparenz
des Handelns der Verwaltung zu unterstreichen. Auch sollten besondere
Zulassigkeitsgrenzen flr das Sponsoring (vergleiche die oben fir den
Schulbereich genannten Einschrankungen) herausgestellt werden. Die
Verwaltung kann hierdurch ihren Anliegen zusatzlich Gewicht verleihen,

was insbesondere bei einer spateren Vertragsauslegung von Vorteil ist.



e) Leistung- und Gegenleistung
Mit besonderer Sorgfalt sind Umfang und Inhalt der vertraglichen Leistungen
des Sponsors und der Verwaltung zu benennen. Hierzu gehért insbesondere
die Aufschliisselung der geférderten Tatigkeiten nach Art, Ort, Umfang und
Zeit.

aa) Transparenz des Verwaltungshandelns

Es dirfen keine Grauzonen Uber die von der Verwaltung vertraglich
tubernommenen Pflichten entstehen. Dies fordert bereits die notwendige
Transparenz des Handelns der Verwaltung. Zudem wird spaterer Streit Uber
Umfang und Inhalt der tbernommenen Pflichten verhindert und es wird
vermieden, dass falsche oder missverstandliche Vorstellungen oder

Erwagungen die Entscheidung fir das Sponsoring beeinflusst haben.

bb) Minimierung der moéglichen Risiken bei der Vertragsdurchfiihrung
Prazise festgelegte Pflichten minimieren das Risiko unerwarteter zusatzlicher
Kosten oder Nachteile fur die Verwaltung.

cc) Zahlungsmodalitaten

Zudem sind die Zahlungsmodalitaten eindeutig festzulegen, damit gerade bei
diesem sensiblen Bereich Risiken fir die Stadt KéIn auszuschlieBen oder
zumindest eindeutig kalkulierbar sind. Auch sollte vereinbart werden, dass der
Sponsor die Umsatzsteuer, soweit vereinbarte Geldleistungen dieser
unterliegen, tragt. Bei tauschahnlichen Umsatzen (Leistung und
Gegenleistung bestehen jeweils aus Sachleistungen) ist in Abstimmung mit
der Kdmmerei, Sachgebiet Steuerberatung (201/3) eine gesonderte Regelung

hinsichtlich der Umsatzsteuer aufzunehmen (vergleiche unten VI.3.e).

Beispiele fir Leistung/Gegenleistung im Sponsoring:

Die Leistung des Sponsors kann bestehen aus:

- Finanzierungsbeteiligung,
- Auslobung von Kunst-, Kulturpreisen, Patenschaften,
- PR-Leistungen (Plakate, Anzeigen, Broschiren),
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- Ubernahme von Transportleistungen, Logistik, MaBnahmen der
Infrastruktur,
- Bereitstellung/Anmietung von Raumen,

- Erstellung von Katalogen, Blchern, Publikationshilfen.

Gegenleistung des Gesponserten kann sein:

- Namensnennung und Logo auf Plakaten, in Broschiren oder
Programmbheften,

- Hinweis auf Sponsor in Eréffnungsreden, Interviews, Statements,

- Nennung des Sponsors bei allen PR-MaBnahmen,

- Mitwirkung des Sponsors bei allen PR-MaBnahmen, zum Beispiel durch
personliche Prasenz wahrend einer Pressekonferenz,

- Informationsstand des Sponsors im Rahmen der Veranstaltung, zum
Beispiel im Foyer,

- Direkte Platzierung des Namens oder Logos im Rahmen der Veranstaltung,
zum Beispiel Gber dem Podium,

- Freikarten fir Sponsor und Geschaftsfreunde,

- Empfang fir Kiinstler mit Geschéaftsfreunden.

f) Kosten
In einer besonderen Bestimmung zu den Kosten ist zu regeln, wer die bei der
Durchfihrung des Sponsorings entstehenden Nebenkosten tragt. Das hiermit
verbundene Kostenrisiko soll — soweit méglich — dem Sponsor lbertragen
werden. Aus Sicht der Verwaltung ist die Abwicklung des Sponsoringvertrages
kostenneutral zu halten.

g) Haftung

Die Haftung ist in verschiedener Hinsicht zu begrenzen, um die Verwaltung
vor Ersatzansprichen des Sponsors, die der Wirtschaftlichkeit des
Sponsorings entgegenstehen kdnnen, zu schiitzen. Auch ist sie von
moglichen Ersatzansprtichen Dritter, die auf einem schuldhaften Verhalten
des Sponsors griinden, freizustellen. Schwerpunkt hierbei sind insbesondere
Gefahren, die von einer zur Verfligung gestellten Sache ausgehen oder dieser

drohen.
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aa) Beschadigung / Zerstorung der zur Verfiigung gestellten Sache

Die vorsétzlich oder fahrlassig verursachte Zerstérung oder Beschadigung der
zur Verfligung gestellten Sache kdnnte eine Ersatzpflicht der Verwaltung
gegenilber dem Sponsor ausldésen. Um dies von vornherein auszuschlieBen,
soll die Haftung zu Gunsten der Stadt KéIn auf vorsatzliche (und gegebenenfalls
grob fahrlassige) Zerstérung oder Beschadigung begrenzt werden.

bb) Haftung wegen Schaden, die von der zur Verfligung gestellten Sache
ausgehen

Eine Ersatzpflicht des Sponsors wegen Schadigungen durch die der
Verwaltung zur Verfigung gestellten Gegenstande (zum Beispiel falls ein

Dritter durch einen Mangel der zur Verfliigung gestellten Sache zu Schaden
kommt — beispielsweise wenn ein GerUst auf Grund eines Mangels
zusammenbricht und ein Dritter hierdurch verletzt wird) ergibt sich bereits aus
den Regelungen des allgemeinen Schuldrechts sowie aus den Regelungen des
Deliktsrechts und sollte vertraglich auch nicht ausgeschlossen werden.

Soweit mdglich, soll die Haftung des Sponsors dariiber hinaus auch auf solche
Falle erweitert werden, in denen der Sponsor den Schadenseintritt durch die
von ihm Uberlassene Sache nicht eigenverantwortlich zu vertreten hat (zum

Beispiel unvorhersehbare Produktmangel).

h) Keine AusschlieBlichkeit
Aus Klarstellungsgriinden sollte der Sponsoringvertrag eine Regelung dariber
enthalten, dass es dem Gesponserten, das heildt der Stadt Kéln, erlaubt ist, neben
dem abzuschlieBenden Sponsoringvertrag weitere Sponsoringvertrage mit
anderen Sponsoren einzugehen, wenn diese keine direkten Wettbewerber des
Sponsors sind.

i) Muster fur einen Sponsoringvertrag
Der diesen Rahmenbedingungen anliegende Mustervertrag (Anlage 1) kann
als Gerust fir Sponsoringvertrage dienen, die von der Verwaltung jeweils mit
dem beabsichtigen Sponsoringziel entsprechend individuell abzuschlieBen
sind. Dieses Muster entbindet jedoch keinesfalls von der Pflicht, in jedem

Einzelfall das angestrebte Ziel des Sponsorings genau festzuhalten und die

12



mit dem Sponsoring verbundenen Gefahren und Mdéglichkeiten fir die Stadt
Kéln miteinander abzuwagen. Insbesondere wegen der differenzierten
steuerlichen Problematik ist vor jedem rechtsverbindlichen Abschluss
eines Sponsoringvertrages die Kimmerei, Sachgebiet Steuerberatung
(201/3) in die Entscheidung einzubinden.

Individuelle Ziige des einzelnen Sponsoringvorhabens sollten als solche
ausdricklich im Vertrag vermerkt und wenn nétig in einer eigenen

vertraglichen Regelung umgesetzt werden.

Hierfiir einige Beispiele:

- Sollten in einzelnen Bereichen der Verwaltung gesetzliche Einschrankungen
fir das Sponsoring bestehen, so sind diese unbedingt in der Gestaltung des
Sponsoringvertrages zu berticksichtigen. So ist im Schulbereich darauf zu
achten, dass die Art der Werbung mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag
der Schule vereinbar ist und auch WerbemaBnahmen/-mittel in Schulen
grundsatzlich in den Hintergrund treten sollen — vergleiche § 99 Schulgesetz
NRW (SchulG). Zu beachten ist auch Ziffer 30.5 des Handbuchs der
Stadtverwaltung Kéln (HK), Teil Il, wonach in den Dienstgeb&uden jede Form

verkaufsférdernder Werbung verboten ist.

- Wenn der Sponsor nach dem Sponsoringvertrag Gegenstande Ubereignen
soll, so bedarf dies unter Umstanden einer genauen Bestimmung, wer
Eigentimer der Gegenstande werden soll. Dies gilt zum Beispiel im Schulbereich

fir das Verhéltnis zwischen Land, Kommune und etwaigen Férdervereinen.

- Auch kénnen im Einzelfall weitergehende Regelungen dann notwendig
werden, wenn beispielsweise der Sponsor der Stadt Kéln Rechte, so etwa
Nutzungsrechte an urheberrechtlichen Werken, einrdumt. Hierbei ist es
unumganglich, die fir das betroffene spezielle Rechtsgebiet einschlagigen
Regelungen vertraglich zu bertcksichtigen. Dies bedeutet zum Beispiel flr
urheberrechtliche Nutzungsrechte, dass der Umfang der Rechtseinrdumung
(auf welche Art und Weise das Werk genutzt werden darf) und die Zulassigkeit

von Veranderungen et cetera genau bestimmt werden missen.
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IV. Zustandigkeit und Verfahren beim Abschluss eines Sponsoringvertrages

Die Entscheidung tber den Abschluss eines Sponsoringvertrages wird
grundsatzlich in dezentraler Verantwortung getroffen. Die Kontaktaufnahme mit
dem Sponsor und die Realisierung der Sponsoringaktivitdten organisieren die
jeweiligen Dezernate bzw. Eigenbetriebe/eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen
eigenverantwortlich.

Bei Unsicherheiten Uber die Zulassigkeit oder die steuerlichen Wirkungen des
Sponsorings sind friihzeitig die flr diese Fragen zustandigen Fachdienststellen in die

Entscheidung einzubinden.

Die Beteiligung des Rates und/oder der Ausschiisse richtet sich fiir die Amter und
Dienststellen nach der vom Rat beschlossenen Zustandigkeitsordnung der Stadt

KdélIn. Unter Bericksichtigung dieser Vorgaben gelten folgende Regelungen:

Sponsoringvertrage, bei denen die Leistung des Sponsors einen Betrag von
einschlieBlich 50.000 Euro nicht Uberschreitet, gelten gemaB § 26 Absatz 1 Nummer

10 der Zustandigkeitsordnung der Stadt KéIn (Stand: 18. Mai 2010) als einfache
Geschafte der laufenden Verwaltung. Sie sind vom zustéandigen Beigeordneten zu
unterschreiben. Im Bereich der Museen der Stadt Kéln kann der beziehungsweise

die zustandige Beigeordnete die Unterschriftsbefugnis auf die Direktorin beziehungsweise
den Direktor des jeweiligen Museums generell oder in bestimmten Fallen Ubertragen.

Der Direktor beziehungsweise die Direktorin hat das zustédndige Dezernat Uber den

Abschluss eines Sponsoringvertrags zu informieren.

Sponsoringvertrage, bei denen die Leistung des Sponsors einen Betrag von 50.000 Euro
Uberschreitet, bedlrfen zusatzlich vor Abschluss der Zustimmung des Rates. Das
federfiihrende Dezernat hat hierzu der Beschlussvorlage an den Rat den

abgestimmten Entwurf des Sponsoringvertrages beizufligen und in der Begriindung

der Vorlage die Interessenlage der Vertragsbeteiligten zu erlautern sowie gegebenenfalls
auf die Verwaltung zukommende Auswirkungen (Steuern, denkbare Folgekosten,

Haftungsrisiken) darzulegen.
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Bei Eigenbetrieben und eigenbetriebsdhnlichen Einrichtungen ist nach MaBgabe der
jeweiligen Betriebssatzung der jeweilige Betriebsausschuss oder der Rat zu
beteiligen. Die Unterschriftsbefugnis richtet sich nach der jeweiligen Betriebssatzung.

Vor rechtswirksamer Unterzeichnung des Sponsoringvertrags ist dessen Entwurf mit der
Kammerei, Sachgebiet Steuerberatung (201/3) abzustimmen (vergleiche unten VI. 3.).

Das Rechnungsprifungsamt der Stadt KéIn (14), die/der Antikorruptionsbeauftragte
der Stadt KéIn (14/AK) und die Kdmmerei, Sachgebiet Steuerberatung (201/3)

erhalten eine Kopie des abgeschlossenen Sponsoringvertrages.

Der Abschluss eines Sponsoringvertrages entbindet die Amter und Dienststellen,
Eigenbetriebe und eigenbetriebsahnliche Einrichtungen nicht von der Verpflichtung,
sich bei der Durchfithrung aller MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit zum friihest
moglichen Zeitpunkt mit 13/Amt fiir Presse- und Offentlichkeitsarbeit abzustimmen,
wie dies in der Dienstanweisung fir Presse- und Offentlichkeitsarbeit der Stadt Kdln
vorgegeben ist. Sonderregelungen flr Eigenbetriebe und eigenbetriebsahnliche

Einrichtungen bleiben unberihrt.

15



V. HaushaltsmiBige Behandlung der Sponsoringleistung’

Mittel aus Sponsoringaktivitdten sind zweckgebunden und werden als solche bei
dem jeweiligen Fachbereich verbucht und dem gesponserten Zweck zugefihrt. Die
Sponsoringmittel sind entsprechend den Auflagen des Sponsors einzusetzen.
Wurden Sponsoringmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht vollstandig
zweckentsprechend verwendet, ist der Restbetrag als Verbindlichkeit — je nachdem,
ob eine konsumtive oder investive Verwendung vorgesehen ist, unter "konsumtive
Zuwendungen mit Ruckzahlungsverpflichtung" oder unter "erhaltene Anzahlungen" —
in der Bilanz auszuweisen. AuBerdem ist in Hohe des investiven Restbetrages eine

Auszahlungsermachtigung fur das Folgejahr bereitzustellen.

Im Zusammenhang mit SponsoringmaBnahmen ist die zuséatzliche Bereitstellung von
Aufwands- und/oder Auszahlungsermachtigungen zu Lasten des stadtischen
Haushaltes grundsatzlich nicht zuldssig, es sei denn, der Rat, der zustandige
Fachausschuss oder der Stadtkdmmerer entscheiden dies im Rahmen ihrer

jeweiligen Zustandigkeiten.

Sponsoring in Form von investiv einzuordnenden Sach- oder Dienstleistungen ist
analog einer Schenkung von Anlagevermdgen zu behandeln.
Sponsoring in Form von konsumtiv einzuordnenden Sach- oder Dienstleistungen ist

gegebenenfalls ergebniswirksam zu berucksichtigen.

! Geandert durch Verfligung von 11/20 vom 13. Februar 2011.

16



VI. Steuerliche Behandlung des Sponsorings

Der Sponsoringvertrag legt die Leistung des Sponsors und die Leistung des
Gesponserten fest. Sein Inhalt ist entscheidend fir die steuerliche Behandlung der
vereinbarten Sponsoringleistungen. Die richtige Einordnung der ertrag- und
umsatzsteuerlichen Behandlung des Sponsorings ist daher wichtig flr die
Vertragsverhandlungen, um Folgekosten zu Lasten des stadtischen Haushaltes zu

vermeiden.

1. Abgrenzung zu Spenden
Far eine Systematisierung der steuerlichen Behandlung der Leistungen von
Sponsor und Gesponsertem ist es zunachst erforderlich, eine definitorische
Abgrenzung von SponsoringmaBnahmen zu den steuerlich anders zu wertenden

Spenden vorzunehmen.

Zuwendungen eines Dritten sind als Spenden (§ 10 b Einkommensteuergesetz
[EStG], §§ 51-68 Abgabenordnung [AQ]) zu behandeln, wenn sie zur Férderung
steuerbeglinstigter Zwecke freiwillig erbracht werden, also kein Entgelt flir eine
bestimmte Leistung des Empfangers sind und nicht in einem tatsachlichen
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dessen Leistungen stehen. Sie kbnnen beim
Spender steuerlich geltend gemacht werden.

Im Gegensatz hierzu erfolgt eine SponsoringmaBnahme meist im Rahmen eines
gegenseitigen Vertrages und bedingt eine Gegenleistung des Gesponserten. Der
Sponsor erbringt seine Leistung in der Regel nur, weil er sich dadurch einen

wirtschaftlichen Nutzen fur sein Unternehmen verspricht.

2. Steuerliche Behandlung beim Sponsor
Der Sponsor wird regelmaBig den Abzug seiner Aufwendungen als
Betriebsausgaben anstreben, da diese den steuerpflichtigen Gewinn seines
Unternehmens in voller H6he mindern. Fir die Bertcksichtigung der
Aufwendungen als Betriebsausgaben ist es nicht erforderlich, dass die Leistungen
des Sponsors wirtschaftlich notwendig, tblich oder zweckmagig sind. Der
Unternehmer muss lediglich wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder
Erhéhung seines unternehmerischen Ansehens liegen kénnen, bezwecken. Ein
Abzug als Betriebsausgabe ist mithin auch dann noch méglich, wenn die Geld-
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oder Sachleistung des Sponsors und die erstrebten Werbeziele fiir das
Unternehmen nicht gleichwertig sind. Nur bei einem krassen Missverhaltnis
zwischen den Leistungen des Sponsors und dem erstrebten wirtschaftlichen
Vorteil ist der Betriebsausgabenabzug zu versagen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7
EStG).

. Steuerliche Behandlung beim Gesponserten (Stadt Koin)

Eine Besteuerung der 6ffentlichen Hand ist grundsétzlich nur dann gegeben,
wenn sich die juristische Person des 6ffentlichen Rechts aktiv am
Wirtschaftsleben beteiligt und sich auBerhalb des Hoheitsbetriebes bewegt. Ein
dritter Tatigkeitsbereich, der der Vermdgensverwaltung (zum Beispiel Vermietung
stadtischen Grundbesitzes), ist von der Ertragssteuerpflicht ausgenommen, kann
aber in bestimmten Féllen zu umsatzsteuerlichen Besteuerungstatbestanden
fihren. Die Bereiche, in denen die Stadt KéIn sich wirtschaftlich betatigt und in
Wettbewerb zu anderen Unternehmen tritt, werden als sogenannte ,Betriebe
gewerblicher Art“ (BgA) geflihrt. Nach der Definition in § 4 Abs.1
Korperschaftsteuergesetz (KStG) sind Betriebe gewerblicher Art alle
Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tatigkeit zur Erzielung von
Einnahmen dienen und sich innerhalb der Gesamtbetatigung der juristischen
Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen und die
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist nicht erforderlich. Aus
Vereinfachungsgrinden bestimmt die Finanzverwaltung das Vorliegen einer
herausgehobenen wirtschaftlichen Tatigkeit von einigem Gewicht anhand von
Umsatzgrenzen. So liegt nach Auffassung der Finanzverwaltung eine Tatigkeit
von einigem wirtschaftlichen Gewicht vor, wenn der aufgrund dieser Tatigkeit
erzielte Umsatz nachhaltig 30.678 Euro Ubersteigt. Weitere Einrichtungskriterien sind
zu beachten, die jedoch eine Prifung durch 201/3 erfordern.

Die Betriebe gewerblicher Art stellen ertragsteuerlich selbstandige
Besteuerungssubjekte mit eigenen Gewinnermittlungen dar. Ein am Jahresende
ermittelter Gewinn unterliegt grundsatzlich der Kérperschaftsteuer-, Gewerbe-
und Kapitalertragsteuerpflicht. Die Umsatzsteuerpflicht erstreckt sich im
Allgemeinen nur auf die Umsatze der Betriebe gewerblicher Art.
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Die steuerlichen Regelungen zu Sponsoring beziehen sich im Grundsatz auf
juristische Personen des privaten Rechts (insbesondere Vereine). Die
Anwendung bei Einrichtungen der 6ffentlichen Hand ist oftmals nicht Gbertragbar,
weil Regelungen, die flir die Besteuerung der 6ffentlichen Hand gelten, mit
einflieBen. Fir die steuerliche Zuordnung der Sponsoringleistungen sind daher
verschiedene Faktoren maBgebend, die nachfolgend mit ihren Auswirkungen
aufgezahlt werden. Im Zusammenwirken mit anderen Faktoren ergeben sich
jeweils andere steuerliche Konsequenzen sowohl bei der Ertragssteuer- als auch
bei der Umsatzsteuerpflicht. In einem ersten Schritt ist festzustellen, ob die zu
erbringende Gegenleistung der Stadt KéIn eine wirtschaftliche Betatigung
darstellt. Diese beurteilt sich danach, ob eine aktive Mitwirkung an der

Werbeleistung vereinbart wurde.

a) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung
Der Begriff der Mitwirkung wird im unter |. genannten Schreiben des BMF
(~Sponsoringerlass®) anhand von Einzelfallen beschrieben und lediglich in
negativer Hinsicht abgegrenzt. Danach fehlt eine entsprechende Mitwirkung,
wenn der Gesponserte zum Beispiel auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen,
in Ausstellungskatalogen oder in anderer Weise auf die Unterstlitzung durch
einen Sponsor ohne besondere Hervorhebung lediglich hinweist. Ebenso soll
der Fall, dass der Gesponserte dem Sponsor vertraglich die Nutzung seines
Namens in der Weise gestattet, dass der Sponsor selbst zu Werbezwecken
auf seine Leistungen an den Empféanger hinweist, keine aktive Mitwirkung
darstellen. Die unter VI.5. angefligte Liste zeigt beispielhaft die Einordnung
der Leistung des Gesponserten nach Kriterien des BMF-Schreibens. Sie kann
lediglich als grobe Richtlinie fir geplante MaBnahmen dienen. Im Zweifelsfall
ist eine Abstimmung mit 201/3 empfehlenswert.

aa) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung in einem

koérperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art

Ertragsteuerlich stellen die Einnahmen aus dem Sponsoringvertrag

Betriebseinnahmen des Betriebes gewerblicher Art dar und flieBen in die

Gewinnermittlung ein.

Sie unterliegen ebenso der Umsatzsteuerpflicht und sind mit dem vollen

Steuersatz (zurzeit 19 Prozent) zu versteuern. Um eine nachtragliche Belastung
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durch die Zahlung von Umsatzsteuer zu vermeiden, ist sie bei den
Vertragsvereinbarungen zu berlcksichtigen und im Vertrag mit auf zunehmen.
In der Regel sind die Vertragspartner (Sponsoren) wegen ihrer
Unternehmereigenschaft vorsteuerabzugsberechtigt, so dass die zuséatzlich zu
zahlende Umsatzsteuer kein Kostenfaktor flir den Sponsor darstellt. Es
besteht ebenso eine Vorsteuerabzugsmaoglichkeit beim BgA bei den
Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Werbeleistung

entstanden sind.

bb) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung in einem gemeinniitzigen
Betrieb gewerblicher Art

Der gemeinnitzige Betrieb gewerblicher Art (gBgA) ist grundsatzlich von der
Ertragsteuerpflicht befreit, soweit seine Tatigkeiten mit dem Satzungszweck
vereinbar sind (zum Beispiel Zweckbetrieb). Betatigungen, die auBerhalb des
Satzungszweckes liegen, werden in einem sogenannten ,,wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb” (wWGB) erfasst, der ertragsteuerlich ein eigenes
Besteuerungssubjekt mit eigener Gewinnermittlung darstellt, zum Beispiel der
Betrieb einer Cafeteria im Museum. Ein wirtschaftlicher Geschéaftsbetrieb
entsteht gemaB § 64 Absatz 3 AO, wenn pro Kalenderjahr die Einnahmen den
Betrag von 35.000 Euro (brutto) Uberschreiten. Ist dies ohnehin oder durch die
Sponsoringvertrage der Fall, stellen die Ertrage aus dem Sponsoring
Betriebseinnahmen des wGB dar. Es besteht hierbei die Mdglichkeit einer
pauschalierten Gewinnbesteuerung in Héhe von 15 Prozent der Einnahmen
(§ 64 Absatz 6 AO).

Soweit die Einnahmen die Umsatzgrenze nicht Ubersteigen sind sie
ertragsteuerlich unrelevant. Umsatzsteuerlich unterliegen die Einnahmen,
ungeachtet der ertragsteuerlichen Zuordnung, dem Regelsteuersatz. Es
besteht die Mdglichkeit des Vorsteuerabzuges.

cc) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung auBerhalb eines BgA
Nach den vorgenannten Ausfihrungen stellt die aktive Mitwirkung an
Werbeleistungen eine wirtschaftliche Tatigkeit dar. Sie flihrt aber nur dann zu
einer Kérperschaftsteuer- und Umsatzsteuerpflicht, wenn die
Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art vorliegen (siehe VI.3.).

20



b)

Soweit die Einrichtungsvoraussetzungen fir einen BgA nicht erflllt sind, zum
Beispiel eil die Einnahmen die Umsatzgrenze nicht erreichen, entsteht keine
Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht.

Beispiel fur aktive Mitwirkung auBerhalb eines bestehenden BgA: Auf die
Internetseite der Stadt KéIn wird eine Verlinkung auf die Seite des Sponsors
geschaltet. Die Stadt erhalt daftir Sponsorengelder in Héhe von 10.000 Euro.

Passive Mitwirkung an einer Werbeleistung

Bei einer ,passiven Mitwirkung“ wird regelmaBig von einer sogenannten
Duldungsleistung ausgegangen: Die Stadt KéIn gestattet dem Sponsor nur die
Nutzung ihres Namens, in der Weise, dass der Sponsor selbst zu
Werbezwecken oder zur Imagepflege auf seine Leistungen an die Stadt Kéin
hinweist und die Stadt Kéln selbst an der MaBnahme nicht aktiv beteiligt ist.
Diese Leistung wird der ,Vermdgensverwaltung® zugeordnet. Darunter z&hlt
beispielsweise auch die Ubertragung von Werberechte im Ganzen an eine
Werbeagentur. Bei dieser Art der Einnahmeerzielung besteht, wie bereits
unter VI. 3. erwdhnt, kein Korrespondenzprinzip zwischen Ertrag- und
Umsatzsteuerpflicht, das heifl3t dass innerhalb der ertragsteuerlich unrelevanten
Vermdgensverwaltung tatsachlich umsatzsteuerpflichtige
Besteuerungstatbestande existieren kénnen.

Beispiele einer passiven Mitwirkung sind gleichfalls in der Liste zu VI.5.
aufgefihrt.

aa) Passive Mitwirkung bei einem bestehenden
korperschaftsteuerpflichtigem BgA

Soweit ein bestehender kdrperschaftsteuerpflichtiger BgA sich zuséatzlich im
Rahmen der Vermdgensverwaltung betatigt, gehdren diese Betatigungen
dennoch zum Gegenstand des BgA, wenn flr die Erbringung der
Sponsoringleistung Wirtschaftsglter des BgA Uberlassen werden. Zum
Beispiel wird einer Agentur das Recht Uberlassen, an einem Fahrzeug des
BgA Markte Werbung anzubringen. Diese Leistung lasst sich dann nicht mehr
einer auBersteuerlichen Sphare zuordnen und die Ertrage sind in die

Gewinnermittlung des BgA mit einzubeziehen. Zu den umsatzsteuerlichen
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d)

Auswirkungen wird auf die Ausfihrungen unter VI.3. a) aa) verwiesen.
Dagegen stellt die Benennung des Sponsors ohne besondere Hervorhebung
im Programmheft einer Sportveranstaltung des BgA Mingersdorf eine
(passive) Tatigkeit innerhalb der Vermdgensverwaltung und auBerhalb der
steuerlichen Betriebstatigkeit dar.

bb) Passive Mitwirkung bei einem bestehenden gemeinnitzigen BgA

Bei einem gBgA sind vereinbarte Leistungen, die keine aktive Mitwirkung des
gBgA voraussetzen, nicht dem ertragsteuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb zuzuordnen. Sie unterliegen jedoch der Umsatzsteuerpflicht
und sind nach § 12 Absatz 2 Ziffer 8 Umsatzsteuergesetz (UstG) in Verbindung
mit Abschnitt 170 der Umsatzsteuerrichtlinien (UStR) mit dem ermaBigten

Steuersatz zu versteuern. Es besteht die Méglichkeit des Vorsteuerabzuges.

cc) Passive Mitwirkung an der Werbeleistung auBerhalb eines BgA
Die Betatigung der Stadt KéIn bewegt sich innerhalb der
Vermodgensverwaltung. Es entsteht keine Ertragsteuer- und

Umsatzsteuerpflicht.

Beispiel: Eine Gartnerei pflegt die Grinflache einer Verkehrsinsel. Die Stadt
Kdéln gestattet dem Sponsor das Aufstellen eines Namensschildes ohne
besondere Hervorhebung.

Erbringung von zusatzlichen steuerbaren Sponsoringleistungen bei
einem bestehenden gemeinnitzigen BgA

Soweit andere — nicht als Werbeleistungen anzusehende — Leistungen
zusatzlich vereinbart werden, zum Beispiel Eintrittsberechtigungen fir
BUhnenveranstaltungen, erfolgt eine andere steuerliche Zuordnung (hier:
Zweckbetrieb). In Zweifelsfallen ist auch hier eine Absprache mit 201/3

empfehlenswert.

Erbringung mehrerer Sponsoringleistungen im Allgemeinen
Erbringt die Stadt KéIn im Rahmen eines einheitlichen Sponsoringvertrages
nicht steuerbare und steuerpflichtige Gegenleistungen an den Sponsor, sind

die Sponsoringeinnahmen entsprechend aufzuteilen, wenn ein
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nachvollziehbarer AufteilungsmaBstab erkennbar ist. Dies ist dann der Fall,
wenn in dem Sponsoringvertrag verschiedene, voneinander abgrenzbare und
teilbare Einzelleistungen dem Grunde nach und betragsmaBig der H6he nach
vereinbart worden sind und der Vertrag nicht erkennen lasst, dass nur eine
Gesamtleistung gewollt ist. Andernfalls ist von einer einheitlichen Leistung des
Gesponserten auszugehen. Begrindet in diesem Fall mindestens eine
Leistung der Stadt KéIn eine Steuerpflicht, werden samtliche Einnahmen aus

dem Sponsoringvertrag steuerpflichtig.

e) Erhalt von Sachleistungen
Erbringt der Sponsor eine Sachleistung, stellt der gemeine Wert dieser
Sachleistung das Entgelt flr die Werbeleistung der Stadt KéIn dar. Dieser ist
gegebenenfalls im Wege der Schatzung zu ermitteln. Hinsichtlich der von den
Parteien zu erbringenden Leistungen liegen tauschahnliche Umsétze nach § 3
Absatz 12 UStG vor, die der Umsatzsteuer unterliegen. Falls den Parteien die
Netto-Wert-Betrdge der jeweiligen Leistung bekannt sind, sollten sie sich dartber
wechselseitig Rechnungen zuzlglich Umsatzsteuer ausstellen. Auf die
Zahlung des Nettobetrages ist zu verzichten.

4. Schlussanmerkung
Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Leistung, die eine gesponserte Kérperschaft
erbringen kann, ist eine pauschale Klassifizierung von steuerpflichtigen und
steuerfreien beziehungsweise steuerunschadlichen Leistungen nicht mdglich. Es
ist vielmehr erforderlich, jeden einzelnen Fall unter Beriicksichtigung der
Rahmenbedingungen steuerlich gesondert zu beurteilen.

Um fOr die Zukunft nachtragliche steuerliche Belastungen auszuschlieBen, sind
die konkreten vertraglichen Vereinbarungen des Sponsoringvertrages ohne
Ausnahme vor rechtswirksamer Unterzeichnung mit der hierfir zustandigen
Fachdienststelle (Kammerei, Sachgebiet Steuerberatung, 201/3)
abzustimmen. In Zweifelsfallen wird von dort ein qualifizierter Steuerberater
hinzugezogen und/oder eine (kostenpflichtige) verbindliche Auskunft des
zustandigen Finanzamtes noch vor Abschluss des Vertrages eingeholt. Die
Auskilnfte des Finanzamtes haben bindende Wirkung und schitzen die

Vertragspartner vor nachtraglichen Steuerforderungen der Finanzbehdrden.
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Vor diesem Hintergrund kénnen der Entwurf des beigefligten
Mustervertrages (siehe Anlage) sowie die unter VI.5. aufgefiihrte Liste zur
steuerlichen Einordnung bestimmter Tatigkeiten nur als Grundlage fur die
vorbereitenden Gesprache mit einem méglichen Sponsor dienen.

Soweit sich zu Ausfiihrungen zu VI. Anderungen bei Gesetzen oder durch
Anweisungen der Finanzverwaltung, der Interpretation von Rechtsquellen oder
durch Rechtsprechung ergeben, werden diese unter »Amter online »20 -
Kammerei »201 Zentrale Finanzwirtschaft »201/3 Steuerberatung veréffentlicht.

5. Aufstellung: Leistungen mit ,aktiver” beziehungsweise ,,passiver* Mitwirkung

Leistungen mit ,,aktiver“ Mitwirkung:

Schaltung von Anzeigen des Sponsors im Programmheft
- reine Werbeanzeigen
- Sponsorenanzeigen

Internetverlinkung auf die Seite des Sponsors

Product Placement (werbewirksame Integration eines Produktes des Sponsors in
den Ablauf einer Kulturveranstaltung, zum Beispiel als Requisite, Kostiim)

Absatz von Produkten des Sponsors im Rahmen einer kulturellen Veranstaltung

durch das Personal der gesponserten Kultureinrichtung

Standvermietung, zum Beispiel am Tag der offenen Tir
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Leistungen mit ,,passiver* Mitwirkung:

BloBe Namensnennung, Emblem oder Logo des Sponsors auf Plakaten,
Veranstaltungshinweisen, Ausstellungskatalogen, Programmheften

(ohne besondere Hervorhebung)

Namensnennung des Sponsors in einem GruBwort beziehungsweise einer

Einleitung oder Danksagung

Namensnennung des Sponsors bei Eréffnungsreden und im Interview

Einladungskarten zu Veranstaltungen des Gesponserten weisen auf die

Unterstitzung des Sponsors hin

Namensnennung des Sponsors in Hérfunk- und Presseberichten

GruBwort eines Sponsors bei einer Erdffnungsveranstaltung

Teilnahme eines Sponsors an einer Pressekonferenz

Zeitungsbericht mit Foto des Sponsors

Bezeichnung als ,offizieller Sponsor/Lieferant/Ausstatter” der gesponserten

Kérperschaft

Raumlichkeiten des Unternehmens als Aufflihrungsort von Veranstaltungen

Durchfiihrung von Veranstaltungen des Sponsors in den Raumlichkeiten des

Gesponserten

Organisation einer Premierenfeier, einer Vernissage mit Kiinstlern,
Sondervorfuhrungen/Sonderfiihrungen, Durchfihrung einer Preview fir Géste des
Sponsors jeweils ohne WerbemaBnahmen des Sponsors

Hinweis des Gesponserten, dass ein angekauftes Bild oder ahnliches mit

Unterstlitzung des Sponsors erworben wurde

Vergabe von Ehrenkarten in geringem Umfang an den Sponsor

Abbildung von Kunstwerken zu werblichen Zwecken auf den Produkten des

Sponsors

Vergleiche dazu auch den ,Entscheidungsbaum Sponsoring® (Anlage 2).
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VIl. Inkraftireten

Diese Sponsoringrichtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie ersetzt die
Allgemeinen Rahmenbedingungen flr Sponsoringleistungen im Bereich der
Stadtverwaltung Kéln vom 16. Oktober 2001.

KéIn, den 9. November 2010
Gezeichnet Roters
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Anlage 1

Muster eines Sponsoringvertrages
flr die Stadt Kéln

Zwischen
der Stadt Kéln
- Der Oberbiirgermeister -

[Dienststelle]

— im Folgenden Sponsoringnehmer —

— im Folgenden Sponsor genannt —

wird folgende Sponsoringvereinbarung geschlossen :

Praambel



Anlage 1
§ 1 Rechte und Pflichten des Sponsors

Der Sponsor erhélt das Recht, sich wie folgt darzustellen:

§ 2 Pflichten des Sponsoringnehmers

Der Sponsoringnehmer verpflichtet sich, es dem Sponsor zu erméglichen, die
Tatsache der Zuwendung in folgender Weise zur Offentlichkeitsarbeit sowie zur

Imagepflege nutzen zu kénnen:

§ 3 Laufzeit/Kiindigung
Diese Sponsoringvereinbarung beginnt mit dem ...........cccccoeeeel und endet

AM e, ]

Das Recht zur auBerordentlichen Kindigung der Vereinbarung aus wichtigem
Grund bleibt unberlhrt.

Ein Recht zur fristlosen Kindigung besteht insbesondere dann, wenn

" Wenn sich ein Endzeitpunkt nicht definieren lasst, so ist die Regelung um ein
Kindigungsrecht zu erganzen. Hier bietet sich beispielsweise folgende Formulierung an:
"Die vorliegende Vereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Kiindigungsfrist von 14 Tagen
zum Ablauf eines Monats gekindigt werden."
2



Anlage 1
- Uber das Vermodgen des Sponsors das Insolvenzverfahren eréffnet wird oder
die Eréffnung des Insolvenzverfahrens ansteht,

- der Sponsor in Bezug auf seine finanzielle Verpflichtung in Verzug gerat oder
eine der Vertragsparteien die im Vertrag festgelegten Leistungen nicht
erbringt.

Fir den Fall einer Kiindigung verzichten beide Seiten auf eventuell bestehende
Ansprlche aus diesem Vertrag. Beide Seiten verzichten auf Rickforderungen fir

bereits gewéhrte Leistungen 2
§ 4 Nebenkosten

Entstehen fir die Durchfihrung der unter §§ 1 und 2 genannten Leistungen Kosten,
werden diese vom Sponsor getragen.

§ 5 Haftung

AuBer fiir den Fall eigenen Vorsatzes ist eine Haftung des Sponsoringnehmers fir
die durch den Sponsor zur Verfligung gestellten Sachmittel ausgeschlossen.

§ 6 Haftungsfreistellung

Der Sponsor stellt den Sponsoringnehmer von Haftungsschaden frei, die durch
Méangel der zur Verfligung gestellten Sachmittel oder durch von diesen

moglicherweise ausgehenden Gefahren verursacht werden.

2 Auf eine entsprechende Abwicklungsregelung kann verzichtet werden, wenn sie fiir das
konkrete Sponsoringprojekt nicht interessengerecht ware.



Anlage 1
§ 7 Zahlungsfristen

Far die nach § 1 vereinbarten Geldleistungen werden folgende Zahlungsfristen

vereinbart:

§ 8 Zahlungen

Samtliche nach § 1 vorgesehenen Geldleistungen sind entsprechend der

vereinbarten Zahlungsfristen ausschlieBlich an die Stadtkasse Kéln auf das

unter Angabe des Kassenzeichens ............cccoooeeeiiiciiiiiiiiieenenen. einzuzahlen.

§ 9 Umsatzsteuer

Falls die vereinbarten Geldleistungen der Umsatzsteuer unterliegen sollten, wird die
gesetzliche Umsatzsteuer zuzlglich Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung dem
Sponsor nachtraglich in Rechnung gestellt.

(bei tauschdhnlichen Umsé&tzen ist in Absprache mit 201/3 eine gesonderte Regelung

aufzunehmen)

§ 10 Keine AusschlieBlichkeit

Der Gesponserte ist berechtigt, Vertrage mit weiteren gleichrangigen
Nebensponsoren zu schlieBen, die keine direkten Wettbewerber des Sponsors sind.

§ 11 Weitere Vereinbarungen und Grundsatze



Anlage 1
.................................. (Raum fir spezielle Abreden, um im Einzelnen den besonderen
Anforderungen des individuellen Einsatzbereiches der jeweiligen
Sponsoringbeziehung gerecht werden zu

(00 0= T ) P EPT U PPPRRRPR

§ 12 Schriftform

Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt
auch fir Regelungen zum Schriftformerfordernis selbst.
Mundliche Nebenabreden sind ungiiltig.

§ 13 Schlussbestimmungen

Soweit einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein sollten oder unwirksam
werden, wird die Wirksamkeit der Vereinbarung insgesamt nicht beeintrachtigt. Beide
Vertragsparteien vereinbaren schon jetzt, dass sie in diesem Falle die unwirksame
Bestimmung durch eine wirksame solche ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck

der unwirksamen Bestimmung nahe kommt oder entspricht.

Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig umgehend Uber alle Umstande, die fur
die Durchfihrung des Vertrages von Bedeutung sein kénnen, unterrichten.

Erflllungsort und Gerichtsstand ist KéIn.

Datum Datum

Stadt Kéln
- Der Oberblrgermeister -
In Vertretung (/) Im Auftrag

(Sponsor) (Sponsoringnehmer)



Entscheidungsbaum Sponsoring

gBgA

Einnahmen aus Sponsoringleistungen

aktive Tatigkeit

im Rahmen eines bestehenden BgA

BgA

passive Tatigkeit

Anlage 2

auBerhalb eines bestehenden BgA

im Rahmen eines bestehenden BgA
(Uberlassung WG des BgA)

auBerhalb eines BgA

Einnahmen Einnahmen
aller wiGB aller wiGB Sponsoring Sponsoring- Sponsoring
dieses gBgA dieses gBgA Einnahmen Einnahmen Einnahmen
< 35.000 € > 35.000 € <30.678 € > 30.678 € <30.678 €
keine Er- Ertragsteuer- Ertragsteuer- » Ertragsteuer- » keine Er-
tragsteuer- pflicht (ggf. pflicht im pflicht im tragsteuer-
pflicht Pauschalver- Rahmen die- Rahmen ei- pflicht
USt 19% steuerung) ses BgA nes (ggf. » keine
Vorsteuer- USt 19 % USt 19 % neuen) BgA Ust-Pflicht
abzug még- Vorsteuer- Vorsteuer- > USt19% » kein
lich (tatig- abzug még- abzug mog- » Vorsteuer- Vorsteuer-
keits- lich lich abzug mog- abzug mog-
bezogen) lich lich

| gBgA | BgA |

» keine Er- Ertragsteuer-
tragsteuer- pflicht
pflicht USt 19 %

» USt7% Vorsteuer-

» Vorsteuer- abzug mog-
abzug mdog- lich
lich

keine Er-
tragsteuer-
pflicht

keine
USt-Pflicht
kein Vorsteu-
erabzug
méglich




	Allgemeine Rahmenbedingungen für Sponsoringleistungen im Bereich der Stadtverwaltung Köln (Sponsoringrichtlinie)
	Inhaltsübersicht: 
	Präambel 
	I. Begriff des Sponsoring 
	II. Leitlinien für die Entscheidung über den Abschluss eines Sponsoringvertrages
	III. Abschluss eines Sponsoringvertrages
	1. Rechtsnatur des Sponsoringvertrages 
	2. Vertragsgestaltung 
	a) Form 
	b) Laufzeit/Kündigung 
	aa) Vermeidung der Abhängigkeit von Leistungen des Sponsors
	bb) Flexibilität bei der Gestaltung der Sponsoringstrategie und des Verhältnisses zum Sponsor
	cc) Keine nachteiligen Auswirkungen auf ein erfolgreiches Sponsoringverhältnis

	c) Vertragsparteien 
	d) Präambel 
	e) Leistung- und Gegenleistung 
	aa) Transparenz des Verwaltungshandelns 
	bb) Minimierung der möglichen Risiken bei der Vertragsdurchführung
	cc) Zahlungsmodalitäten 

	f) Kosten 
	g) Haftung 
	aa) Beschädigung / Zerstörung der zur Verfügung gestellten Sache
	bb) Haftung wegen Schäden, die von der zur Verfügung gestellten Sache ausgehen

	h) Keine Ausschließlichkeit 
	i) Muster für einen Sponsoringvertrag 


	IV. Zuständigkeit und Verfahren beim Abschluss eines Sponsoringvertrages
	V. Haushaltsmäßige Behandlung der Sponsoringleistung
	VI. Steuerliche Behandlung des Sponsorings
	1. Abgrenzung zu Spenden  
	2. Steuerliche Behandlung beim Sponsor 
	3. Steuerliche Behandlung beim Gesponserten (Stadt Köln)
	a) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung
	aa) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung in einem körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art
	bb) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung in einem gemeinnützigen Betrieb gewerblicher Art
	cc) Aktive Mitwirkung an der Werbeleistung außerhalb eines BgA

	b) Passive Mitwirkung an einer Werbeleistung
	aa) Passive Mitwirkung bei einem bestehenden körperschaftsteuerpflichtigem BgA
	bb) Passive Mitwirkung bei einem bestehenden gemeinnützigen BgA
	cc) Passive Mitwirkung an der Werbeleistung außerhalb eines BgA

	c) Erbringung von zusätzlichen steuerbaren Sponsoringleistungen bei einem bestehenden gemeinnützigen BgA
	d) Erbringung mehrerer Sponsoringleistun
	e) Erhalt von Sachleistungen 

	4. Schlussanmerkung 
	5. Aufstellung: Leistungen mit "aktiver" beziehungsweise "passiver" Mitwirkung

	VII. Inkrafttreten 
	Anlage 1 - Muster eines Sponsoringvertrages für die Stadt Köln
	Präambel 
	§ 1 Rechte und Pflichten des Sponsors 
	§ 2 Pflichten des Sponsoringnehmers 
	§ 3 Laufzeit/Kündigung 
	§ 4 Nebenkosten  
	§ 5 Haftung 
	§ 6 Haftungsfreistellung 
	§ 7 Zahlungsfristen 
	§ 8 Zahlungen 
	§ 9 Umsatzsteuer 
	§ 10 Keine Ausschließlichkeit 
	§ 11 Weitere Vereinbarungen und Grundsätze
	§ 12 Schriftform 
	§ 13 Schlussbestimmungen  

	Anlage 2 - Entscheidungsbaum Sponsoring 


